
 

BULLETIN Nr. 1 
 
DMV/AvD Kartmeisterschaft 
Änderung im Bereich der AvD Viertaktklassen 
DMSB Genehmigungsnr.: 414/08 v. 10.01.2008 
 
Allgemeine techn. Bestimmungen 
 
Reifensicherung 
 
Anhang J Klasse 7 ( 270 ccm, 9 PS) 
Anhang K Klasse 8 u. 8.1. (390 ccm 13 PS) 
 
Bei Verwendung der Reifen Bridgestone YDS/YHP (Regen) in Verbindung mit der 
serienmäßigen Mach 1 Felge mit großem Hump, kann auf die Verwendung einer 
Reifensicherung gem. Art. 2.6 DMSB VT-Reglement in Verbindung mit Art. 2.22.3 CIK-
Reglement verzichtet werden. 
 
 
Kettenschutz 
 
Für nachfolgende Klassen gilt zum Kettenschutz die folgende Präzisierung: 
 
Anhang J Klasse 7 ( 270 ccm, 9 PS) 
Anhang K Klasse 8 u. 8.1. (390 ccm 13 PS) 
Anhang L Klasse 9 (390 ccm 25 PS) 
 
In allen Klassen ist ein Kettenschutz vorgeschrieben, welcher einen wirksame Abdeckung 
über der Oberkante und den beiden Seiten der freien Kette sowie des Kettenrades 
aufweisen und mindestens bis zur unteren Ebene der Hinterachse reichen muss. 
Auf die seitliche Abdeckung kann partiell verzichtet werden, wenn durch konstruktive 
Gegebenheiten (insbesondere Abstand Sitz zum Motorritzel) ein solcher Schutz nicht 
realisierbar ist und auch keine Gefährdung hierdurch entsteht. 
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